
Anträge und Synopse (Stand Datum, Zeit Uhr)

Für die Sitzung der Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün vom 12. Februar 2026
Traktandum 10: Neue Friedhofsgesetzgebung: Friedhofreglement vom 13. August 1998 der Stadt Bern (Friedhofreglement; FHR; 
SSSB 556.5); Totalrevision, und Reglement vom 21. Mai 2000 über die Gebührenerhebung durch die Stadtverwaltung Bern (Gebüh-
renreglement; GebR; SSSB 154.11), Anhang V (Gebührentarif der Direktion für Tiefbau, Ver-kehr und Stadtgrün), Ziffer 4.1 (Fried-
hof- und Bestattungsgebühren); Teilrevision (2025.TVS.0028)

Legende zur Synopsis:
Neu = fett und kursiv
Gestrichen = durchgestrichen
Unverändert = ohne spezielle Formatierung
[unverändert] = Bestimmung bleibt unverändert
[aufgehoben] = Bestimmung wird aufgehoben
Unterstrichen = Veränderung im Vergleich zum Antrag des Gemeinderats

FHR; bisher
Die Artikel werden nicht in der bisherigen Reihenfolge 
gemäss FHR wiedergegeben, sondern den Artikeln 
gemäss nFHR mit gleichem Inhalt gegenübergestellt.

FHR; neu / Antrag GR Anträge Stadtrat

Art. 1 Zweck; Geltungsbereich
1 Der Einwohnergemeinde Bern obliegt das 
Friedhofwesen nach Massgabe dieses Re-
glements.

2 Das Friedhofwesen umfasst die Erstel-
lung, den Unterhalt und den Betrieb der 
Friedhöfe in der Stadt Bern.

3 Die Anmeldung der Todesfälle, die Füh-
rung der Bestattungskontrolle, die Vereinba-
rung der Bestattungsart, die Anordnung der 

Art. 1 Gegenstand und Zweck
1 Dieses Reglement regelt das Friedhof-
wesen in der Stadt Bern. Es findet keine 
Anwendung auf den jüdischen Friedhof 
in Bern.
2 Es bezweckt eine würdige und pietät-
volle Bestattung und Beisetzung der Ver-
storbenen.
3 Das Bestattungswesen richtet sich 
nach dem Reglement vom 27. Januar 
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Bestattung (Erdbestattung / Feuerbestat-
tung) sowie der Urnenbeisetzung und das 
entsprechende Rechnungswesen sind im 
Reglement über das Bestattungswesen in 
der Gemeinde Bern festgelegt und fallen in 
die Zuständigkeit der Direktion für Sicher-
heit, Umwelt und Energie.

4 Die Kremation von Verstorbenen sowie 
die Erstellung, der Unterhalt und der Betrieb 
des Krematoriums und der dazugehörenden 
Anlagen auf dem Bremgartenfriedhof richten 
sich nach dem Dekret betreffend die Feuer-
bestattung im Kanton Bern vom 24. Mai 
1904 sowie nach den entsprechenden Ver-
trägen zwischen der Stadt Bern und der 
Bernischen Genossenschaft für Feuerbe-
stattung.

5 Der Gemeinderat erlässt:
a. die Ausführungsbestimmungen zum 
Friedhofreglement;
b. die Verordnung über die Gestaltung der 
Grabmäler in den Friedhöfen der Gemeinde 
Bern;
c. (aufgehoben)

2022 über das Bestattungswesen in der 
Stadt Bern (Bestattungsreglement). Die-
ses regelt insbesondere die Entgegen-
nahme der Bestattungsmeldungen, die 
Bewilligung und Anordnung von Erdbe-
stattungen und Urnenbeisetzungen, die 
Kremation, die Bestattungshandlungen 
von Amtes wegen, die Gewährung der 
unentgeltlichen Bestattung und die Füh-
rung der Bestattungskontrolle.
4 Die Kremation von Verstorbenen sowie 
die Erstellung, der Unterhalt und der Be-
trieb des Krematoriums und der dazuge-
hörenden Anlagen auf dem Bremgarten-
friedhof obliegt der Bernischen Genos-
senschaft für Feuerbestattung (bgf).

Art. 4 Obliegenheiten von Stadtgrün
1 Stadtgrün obliegt die Durchführung aller 
Aufgaben des Friedhofwesens unter Vorbe-
halt der Weisungen der Planungs- und Bau-
direktion, der Befugnisse anderer Behörden 
und der Finanzkompetenzordnung.

2 Stadtgrün ist insbesondere verantwortlich 
für die Verwaltung, den Betrieb und den Un-
terhalt der Friedhofanlagen. Sie entscheidet 
über die Grabbepflanzung, Grabmalgestal-
tung und die Grabmalerrichtung und führt 
Bestattungen, Urnenverlegungen und Exhu-

Art. 2 Aufgaben
1 Das Friedhofwesen umfasst namentlich 

a. die Friedhofsverwaltung;
b. die Planung, Projektierung und Ge-

staltung der Friedhofanlagen; 
c. den Betrieb und Unterhalt der Fried-

höfe sowie der zugehörigen Anla-
gen; 

d. die Durchführung von Erdbestattun-
gen und Urnenbeisetzungen;

e. die Anordnung und Durchführung 
von Grabaufhebungen und Exhuma-
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mationen durch.

3 Verwaltung, Betrieb und Unterhalt der 
Friedhofanlagen können ganz oder teilweise 
an befähigte Dritte übertragen werden.

4 Stadtgrün ist befugt, Ordnungsvorschriften 
zu erlassen, die dem Gedanken der Offen-
heit für religiöse und ethnische Minderhei-
ten und deren Bestattungsbräuchen ent-
sprechen; sie kann Weisungen erteilen und 
widerrechtliche Zustände beseitigen.

tionen; und
f. die Überwachung der Grabmalvor-

schriften und der Friedhofordnung.
2 Die Stadt kann für die Erfüllung dieser 
Aufgaben Dritte beiziehen.

Art. 2 Ökologie
Die Friedhöfe sind umweltgerecht zu gestal-
ten, zu pflegen und zu unterhalten.

Art. 3 Andere Sitten und Gebräuche
Im Rahmen der Bestimmungen dieses Re-
glements und der Ausführungsbestimmun-
gen ist auf den Friedhöfen der Stadt Bern 
jede Art von Beisetzung und Grabgestaltung 
zulässig. Die öffentliche Ordnung sowie die 
Totenruhe dürfen durch besondere Sitten 
und Gebräuche nicht verletzt werden. Der 
Gemeinderat kann für religiöse und ethni-
sche Minderheiten besondere Abteilungen 
(Art. 6) schaffen. Er regelt die Einzelheiten 
bei Bedarf in den Erlassen gemäss Artikel 1 
Absatz 5.

Art. 5 Friedhöfe als Stätten der Ruhe und 
Besinnung
1 Die Friedhöfe sind als Stätten der Ruhe, 
Besinnung und Erholung im Rahmen der 
Öffnungszeiten der Öffentlichkeit zugäng-
lich. Ruhestörungen und unangebrachtes 
Verhalten sind untersagt.

2 Einzelheiten werden in den Ausführungs-
bestimmungen des Gemeinderats geregelt.

Art. 3 Grundsätze der Friedhofsordnung
1 Die Friedhöfe sind als Stätten der Ruhe, 
Besinnung und Erholung im Rahmen der 
Öffnungszeiten der Öffentlichkeit zu-
gänglich. Ruhestörungen und unange-
brachtes Verhalten sind untersagt.
2 Die Friedhöfe tragen dem Gedanken der 
Offenheit für religiöse und ethnische 
Minderheiten und deren Bestattungsge-
bräuchen soweit möglich Rechnung. Die 
öffentliche Ordnung und die Totenruhe 
dürfen durch besondere Sitten und Ge-
bräuche nicht gestört werden.
3 Die Friedhöfe sind umweltgerecht zu 
gestalten, zu pflegen und zu unterhalten.
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Art. 6 Abteilungen
1 Der Friedhof ist in folgende Abteilungen 
unterteilt:

a. Reihengräber für Erwachsene;
b. Reihengräber für Kinder bis 14 Jahre, 

inkl. meldepflichtige Totgeburten;
c. Familiengräber;
d. Urnenreihengräber;
e. Urnenhaingräber;
f. Urnennischen;
fbis. Urnenthemengräber;
g. Gemeinschaftsgrab;
h. Besondere Abteilungen gemäss Arti-

kel 3.

2 Die Masse und die Auslastung (Anzahl 
Särge pro Familiengrab) der Gräber richten 
sich nach den Ausführungsbestimmungen 
des Gemeinderats.

Art. 9 Art der Grabstätten
1 Die Art der Grabstätten richtet sich nach 
Artikel 6. Die Beisetzung von Urnen in be-
stehenden Erdbestattungsgräbern ist ge-
stattet.

2 Erdbestattungen dürfen nur in städtischen 
oder privaten Friedhöfen vorgenommen 
werden. Das Zerstreuen der Asche inner-
halb des Friedhofs ist verboten.

Art. 4 Grabkategorien
1 In der Stadt Bern stehen für Urnenbei-
setzungen und Erdbestattungen folgende 
Grabkategorien zur Verfügung: 

a. Reihengräber 
b. Wahlgräber

- vorbereitet
- freie Anordnung

c. Kindergräber 
d. Gemeinschaftsgräber 

2 Der Gemeinderat legt die Grabarten in-
nerhalb der Grabkategorien fest. Er 
scheidet für religiöse und ethnische Min-
derheiten Grabfelder mit besonderen 
Vorschriften aus.
3 Die Beisetzung von Urnen in bestehen-
de Gräber richtet sich nach den Vor-
schriften des Gemeinderats. Er gestattet 
die Beisetzung von Urnen verstorbener 
Haustiere.

Art. 10 Zuteilung
1 Jede zuletzt in der Gemeinde Bern wohn-
haft gewesene Person hat Anspruch auf ei-
ne Grabstätte auf einem Friedhof der Ein-
wohnergemeinde Bern.

2 Der Anspruch auf eine unentgeltliche Be-
stattung richtet sich nach den Bestimmun-
gen des Reglements über das Bestattungs-

Art. 5 Zuteilung und Reservation
1 Der Anspruch auf ein Grab richtet sich 
nach den Bestimmungen des Bestat-
tungsreglements und der zugehörigen 
Verordnung. 
2 Die Zuteilung der Gräber erfolgt durch 
die Stadt. Auf die Wünsche der verstor-
benen Person, der Angehörigen und die 
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wesen in der Gemeinde Bern vom 26. No-
vember 1992 und den dazugehörigen Aus-
führungsbestimmungen.

3 Einzelheiten über die Zuteilung werden in 
den Ausführungsbestimmungen des Ge-
meinderats geregelt.

religiösen und ethnischen Besonderhei-
ten wird angemessen Rücksicht genom-
men. 
3 Gräber können nicht vorreserviert wer-
den. Der Gemeinderat kann Ausnahmen 
für bestimmte Grabarten vorsehen.
Art. 6 Erdbestattung und Urnenbeiset-
zung
1 Die Stadt sorgt für eine würdige Erdbe-
stattung oder Urnenbeisetzung.
2 Die Organisation der Trauerfeier oder 
von anderen religiösen Zeremonien und 
Ritualen ist Sache der Angehörigen oder 
deren Beauftragten.
3 Der Gemeinderat regelt die Einzelheiten 
durch Verordnung.

Art. 7 Grabgestaltung
1 Stadtgrün besorgt die Erstellung, den Un-
terhalt, die Planierung und die Randbepflan-
zung der Gräber sowie die Anpflanzung und 
den Unterhalt der Urnennischen.

2 Die Angehörigen bestatteter Personen 
können die Anpflanzung der Gräber selbst 
besorgen, von Dritten ausführen lassen 
oder gegen die Verrechnung der effektiven 
Kosten bzw. gegen eine vereinbarte Pau-
schale von Stadtgrün übertragen.

3 Einzelheiten werden in den Ausführungs-
bestimmungen des Gemeinderats geregelt. 
Diese orientieren sich nach Möglichkeit an 
den Gestaltungswünschen der Angehörigen.

Art. 7 Grabbepflanzung 
1 Gräber mit einer individuellen Pflanz- 
und Gestaltungsfläche werden durch die 
Stadt mit einem Pflanzrand versehen. Im 
Übrigen können die Gräber durch die An-
gehörigen oder deren Beauftragten be-
pflanzt und gestaltet werden. Der Ge-
meinderat legt die Einzelheiten fest.
2 Die Angehörigen können die Bepflan-
zung der Gräber gemäss Absatz 1 selbst 
besorgen, von Dritten ausführen lassen 
oder gegen Verrechnung der Kosten 
(Pauschale) der Stadt übertragen. 
3 Gräber ohne individuelle Pflanz- und 
Gestaltungsfläche werden durch die 
Stadt bepflanzt oder begrünt. Blumen 
können an einer dafür vorgesehenen 
Stelle niedergelegt werden.
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Art. 7 Grabgestaltung
1 Stadtgrün besorgt die Erstellung, den Un-
terhalt, die Planierung und die Randbepflan-
zung der Gräber sowie die Anpflanzung und 
den Unterhalt der Urnennischen.

2 Die Angehörigen bestatteter Personen 
können die Anpflanzung der Gräber selbst 
besorgen, von Dritten ausführen lassen 
oder gegen die Verrechnung der effektiven 
Kosten bzw. gegen eine vereinbarte Pau-
schale von Stadtgrün übertragen.

3 Einzelheiten werden in den Ausführungs-
bestimmungen des Gemeinderats geregelt. 
Diese orientieren sich nach Möglichkeit an 
den Gestaltungswünschen der Angehörigen

Art. 8 Unterhalt
Für den Unterhalt der Grabbepflanzun-
gen und der Friedhofanlagen ist die Stadt 
besorgt. Der Gemeinderat legt die Einzel-
heiten fest.

Art. 8 Grabmal
Gräber gemäss Artikel 6 Absatz 1 Buchsta-
ben a–e und h können mit einem individuel-
len Grabmal versehen werden. Einzelheiten 
regelt die Verordnung über die Gestaltung 
der Grabmäler in den Friedhöfen der Ge-
meinde Bern.

Art. 14 Widerrechtliche Zustände
Widerrechtlich errichtete oder abgeänderte 
Grabmäler werden auf Kosten der Pflichti-
gen beseitigt oder wiederhergestellt, sofern 
der rechtmässige Zustand nach einer 
schriftlichen Aufforderung nicht wiederher-
gestellt wurde.

Art. 9 Grabmal und Namensnennung
1 Reihengräber, Kindergräber und Wahl-
gräber in freier Anordnung können mit 
einem individuellen Grabmal versehen 
werden. Der Gemeinderat kann weitere 
Grabarten oder Grabfelder mit einem in-
dividuellen Grabmal vorsehen.
2 Das Aufstellen neuer und das Abändern 
bestehender Grabmäler ist bewilligungs-
pflichtig. Der Gemeinderat regelt das 
Verfahren und die Gestaltung der Grab-
mäler durch Verordnung.
3 Widerrechtlich errichtete oder abgeän-
derte Grabmäler werden auf Kosten der 
pflichtigen Person beseitigt oder wieder-
hergestellt, sofern der rechtmässige Zu-
stand nach einer schriftlichen Aufforde-
rung nicht wiederhergestellt wurde. Sind 
keine Angehörigen bekannt, nimmt die 
Stadt Bern die erforderlichen Massnah-
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men von Amtes wegen vor.
4 Ist die Errichtung eines individuellen 
Grabmals nicht vorgesehen, kann gegen 
Verrechnung der Kosten eine andere 
Form der Namensnennung angeboten 
werden. Der Gemeinderat regelt die Ein-
zelheiten.

Art. 11 Ruhedauer
1 Die Benützungsdauer beträgt für Reihen-
gräber, Urnenhaingräber, Urnennischen, Ur-
nenthemengräber und entsprechende be-
sondere Grabstätten 20 Jahre, für Familien-
gräber und entsprechende Grabstätten in 
den besonderen Abteilungen 40 Jahre.

2 Die Verlängerung der Ruhedauer ist nur 
bei Familiengräbern und bei entsprechen-
den Grabstätten der besonderen Abteilun-
gen zulässig; sie richtet sich nach den Aus-
führungsbestimmungen des Gemeinderats.

Art. 10 Mindestgrabesruh und Vergabe-
dauer 
1 Die Gräber werden angelehnt an die ge-
setzliche Mindestgrabesruh gemäss Arti-
kel 6 Absatz 2 der kantonalen Bestat-
tungsverordnung für eine Dauer von 
zwanzig Jahren vergeben. Die Dauer ei-
ner allfälligen Vorreservation wird nicht 
dazugezählt.
2 Familien- und Verbundenheitsgräber 
können für die Dauer von 40 Jahren ver-
geben werden. Der Gemeinderat kann für 
weitere Grabarten oder Grabfelder eine 
längere oder kürzere Vergabedauer fest-
legen. 
3 Die Mindestgrabesruh und Vergabedau-
er werden durch die nachträgliche Bei-
setzung von Urnen nicht verlängert.
4 Die Vergabedauer eines Grabes kann 
auf Gesuch hin verlängert werden, sofern 
die Friedhofsplanung und die Platzver-
hältnisse dies zulassen. Der Gemeinderat 
regelt die Einzelheiten. 
5 Bei Reihengräbern und Gemeinschafts-
gräbern ist eine Verlängerung der Verga-
bedauer ausgeschlossen.

Art. 12 Aufhebung
1 Stadtgrün kann nach Ablauf der Ruhedau-

Art. 11 Grabaufhebung
1 Nach Ablauf der Vergabedauer kann die 
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er die Aufhebung einer Abteilung von Grä-
bern verfügen. Die Verfügung ist öffentlich 
bekanntzumachen.

2 Werden innerhalb von drei Monaten nach 
Bekanntmachung die Grabmäler, Einfassun-
gen und Pflanzen nicht entfernt, räumt 
Stadtgrün die Grabstätten.

3 Einzelheiten werden in den Ausführungs-
bestimmungen des Gemeinderats geregelt.

Aufhebung der Gräber verfügt werden. 
Die Verfügung ist im amtlichen Publikati-
onsorgan der Stadt Bern bekannt zu ma-
chen. Die Angehörigen werden soweit 
bekannt persönlich benachrichtigt.
2 Werden innerhalb von drei Monaten 
nach Bekanntmachung die Grabmäler, 
Einfassungen und Pflanzen nicht ent-
fernt, ist die Stadt befugt, die Grabstät-
ten zu räumen. Die sterblichen Überreste 
werden grundsätzlich in der Erde belas-
sen.
Art. 12 Zuständigkeiten
Der Gemeinderat 

a. entscheidet über Neuanlagen, Erwei-
terungen, wesentliche Umgestaltun-
gen sowie Aufhebungen von Fried-
höfen;

b. bestimmt die für das Friedhofwesen 
zuständige Stelle;

c. erlässt Ausführungs- und Vollzugs-
bestimmungen zu diesem Regle-
ment; und

d. legt die Tarife für die nicht hoheitli-
chen Leistungen fest.

PVS1:

Art. 12 Zuständigkeiten
Der Gemeinderat 

a. entscheidet über Neuanlagen, und 
Erweiterungen;,wesentliche Umge-
staltungen sowie Aufhebungen von 
Friedhöfen;

b. bestimmt die für das Friedhofwesen 
zuständige Stelle;

c. erlässt Ausführungs- und Vollzugs-
bestimmungen zu diesem Reglement; 
und

d. legt die Tarife für die nicht hoheitli-
chen Leistungen fest

2 Der Stadtrat entscheidet über wesentli-
che Umgestaltungen sowie Aufhebungen 
von Friedhöfen.

1 Begründung: Friedhöfe haben eine starke emotionale Komponente. Als der Gemeinderat 2021 beschloss, den Friedhof Bümpliz aufzu-
heben, stiess das auf starken Widerstand aus dem Quartier. Deshalb wurde auf die Schliessung verzichtet. Deshalb ist es opportun, den 
Entscheid über Schliessungen und wesentliche Umgestaltungen dem Stadtrat zu überlassen.
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Gegenüberstellung:
 Antrag PVS vs. Antrag GR
 Abstimmung über obsiegenden Antrag

Art. 13 Gebühren
Die Gebührenpflicht richtet sich nach dem 
Reglement über die Gebührenerhebung 
durch die Stadtverwaltung Bern vom 21. Mai 
2000. Bis zum Erlass dieses Reglements 
bleiben die bisherigen Bestimmungen für 
die Gebührenerhebung in Kraft.

Art. 13 Gebühren
1 Die Gebührenpflicht richtet sich nach 
dem Reglement vom 21. Mai 2000 über 
die Gebührenerhebung durch die Stadt-
verwaltung Bern (Gebührenreglement).
2 In folgenden Fällen sind die Gebühren 
anteilsmässig geschuldet:

a. Kürzere oder längere Vergabedauer;

b. Verlängerung der Vergabedauer; 
und

c. Weiterführung von Reihengräbern 
bis zur Aufhebung.

3 Es besteht kein Rückerstattungsan-
spruch, wenn nachträglich auf die Aus-
übung eines Rechts verzichtet wird oder 
ein Grab von Amtes wegen aufgehoben 
wird. In Härtefällen gilt Artikel 22 des Ge-
bührenreglements sinngemäss.

Art. 15 Haftungsausschluss
Die Stadt Bern ist nicht haftbar für die Be-
schädigung von Grabstätten sowie für die 
Beschädigung oder Entwendung von Grab-
schmuck, Grabmälern und dergleichen 
durch Dritte.

Art. 14 Haftungsausschluss
Die Stadt Bern ist nicht haftbar für die 
Beschädigung von Gräbern sowie für die 
Beschädigung oder Entwendung von 
Grabschmuck, Grabmälern und derglei-
chen durch Dritte.
Art. 15 Zugriff auf Gemeinderegistersys-
teme-Plattform
Die für die Friedhofverwaltung zuständi-
gen Personen sind berechtigt zur Erfül-
lung ihrer gesetzlichen Aufgaben, na-
mentlich zur Ermittlung der Angehörigen 
resp. der Grabhaltenden, auf die Gemein-
deregistersysteme-Plattform im Abruf-
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verfahren zuzugreifen.

Art. 16 Strafbestimmungen und Rechtsmit-
tel
1 Widerhandlungen gegen Bestimmungen 
dieses Reglements sowie gegen gestützt 
darauf erlassene Verfügungen werden mit 
Busse bis zum Höchstmass gemäss kanto-
naler Gesetzgebung bestraft.

2 (aufgehoben)

3 Verfügungen können innert 30 Tagen bei 
der Direktion für Hochbau, Stadtgrün und 
Energie angefochten werden. Die Direktion 
für Hochbau, Stadtgrün und Energie ent-
scheidet endgültig. Vorbehalten bleiben die 
kantonalen Rechtsmittel.

Art. 16 Rechtsmittel
1 Verfügungen untergeordneter Verwal-
tungseinheiten unterliegen gemäss Arti-
kel 154 der Gemeindeordnung der Stadt 
Bern vom 3. Dezember 1998 der Be-
schwerde an die zuständige Direktion.
2 Der weitergehende Rechtsschutz richtet 
sich nach dem kantonalen Gesetz vom 
23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechts-
pflege.

Art. 16 Strafbestimmungen und Rechtsmit-
tel
1 Widerhandlungen gegen Bestimmungen 
dieses Reglements sowie gegen gestützt 
darauf erlassene Verfügungen werden mit 
Busse bis zum Höchstmass gemäss kanto-
naler Gesetzgebung bestraft.

2 (aufgehoben)

3 Verfügungen können innert 30 Tagen bei 
der Direktion für Hochbau, Stadtgrün und 
Energie angefochten werden. Die Direktion 
für Hochbau, Stadtgrün und Energie ent-
scheidet endgültig. Vorbehalten bleiben die 
kantonalen Rechtsmittel.

Art. 17 Strafbestimmungen
1 Der Gemeinderat kann zur Durchset-
zung der Friedhofsgesetzgebung Strafbe-
stimmungen erlassen.
2 Das Gemeindebussenverfahren richtet 
sich nach den Artikeln 58 ff. des Gemein-
degesetzes vom 16. Mai 1998 i.V.m. den 
Artikeln 50 ff. der Gemeindeverordnung 
vom 16. Dezember 1998.

Art. 17 Inkrafttreten und Übergangsrecht
1 Das Reglement tritt mit der Genehmigung 
durch die Polizei- und Militärdirektion des 
Kantons Bern in Kraft.

2 Es ersetzt die das Friedhofwesen betref-

Art. 18 Inkrafttreten und Übergangsrecht
1 Der Gemeinderat legt das Inkrafttreten 
dieses Reglements fest.
2 Die Bestimmungen dieses Reglements 
finden auch auf bestehende Grabstätten 
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FHR; bisher
Die Artikel werden nicht in der bisherigen Reihenfolge 
gemäss FHR wiedergegeben, sondern den Artikeln 
gemäss nFHR mit gleichem Inhalt gegenübergestellt.

FHR; neu / Antrag GR Anträge Stadtrat

fenden Bestimmungen des Reglements über 
das Bestattungswesen in der Gemeinde 
Bern vom 26. November 1992.

3 Die Bestimmungen dieses Reglements fin-
den auf alle bei Inkrafttreten hängigen Ge-
schäfte Anwendung.

Anwendung. Die Rückforderung bereits 
bezahlter Gebühren auf Basis des neuen 
Rechts ist ausgeschlossen. Ebenfalls 
ausgeschlossen sind Kürzungen der Ver-
tragsdauer bei bereits abgeschlossenen 
Verträgen.

Art. 19 Aufhebung bisherigen Rechts
Das Friedhofreglement der Stadt Bern 
vom 13. August 1998 wird aufgehoben.

GEBR ANHANG V; bisher GEBR Anhang V; neu 
Aufgrund der vollständigen Überarbeitung (Struktur, 
Begrifflichkeiten etc.) werden die genauen Änderun-
gen nicht mittels Markierung (kursiv/durchgestrichen) 
angezeigt.

Anträge

4. STADTGRÜN 4. STADTGRÜN

4.1 Friedhof- und 
Bestattungsge-
bühren
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4.1 Friedhof- 
und Bestat-
tungsgebüh-
ren
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4.1.1 Grabverwal-
tungsgebühren
Führen der 
Kontrolle, ad-
ministrative Ar-
beiten im Zu-
sammenhang 
mit Grabaufhe-
bung, Abklä-

50 70 4.1.1 Grabverwal-
tungsgebüh-
ren

50 70
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rung i.S. Grab-
stein etc.

4.1.2 Grabplatzge-
bühren

4.1.2 Grabplatzge-
bühren 
(bei Verlän-
gerung der 
Vergabedau-
er pro rata)

4.1.2.1 Reihengräber 4.1.2.1 Reihengrä-
ber

4.1.2.1.1 Urnenreihen-
grab Erwach-
sene 
20 Jahre / 
max. 4 Urnen / 
nicht verlän-
gerbar

1200 1500 4.1.2.1.1 Sargreihen-
grab, Verga-
bedauer 20 
Jahre

1500 2000

4.1.2.1.2 Sargreihen-
grab Erwach-
sene (inkl. 
Moslemgrab-
feld)
20 Jahre / 
max. 1 Sarg 
und 4 Urnen / 
nicht verlän-
gerbar

1500 2000 4.1.2.1.2 Diakonissen-
grab, Verga-
bedauer 20 
Jahre

0 750

4.1.2.1.3 Sargreihen-
grab Kinder bis 
14 Jahre 
20 Jahre / 
max. 1 Sarg 
und 2 Urnen / 
nicht verlän-
gerbar

0 0 4.1.2.1.3 Urnenreihen-
grab, Verga-
bedauer 20 
Jahre

1200 1500

4.1.2.1.4 Diakonissen-
grab

0 750 4.1.2.2 Wahlgräber:

4.1.2.2 Wahlgräber: 4.1.2.2.1 Freie Anord-
nung
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4.1.2.2.1 Urnenhaingrab
freie Anordnung 
im Hain / 20 
Jahre / max. 4 
Urnen / nicht 
verlängerbar

1800 2000 4.1.2.2.1.
1

Urnenhain-
grab, Verga-
bedauer 20 
Jahre

1800 2000

4.1.2.2.2 Familiengrab
freie Anord-
nung / 40 Jah-
re / pro 20 Jah-
re 1 Sarg und 
unbeschränkte 
Urnenzahl / 
verlängerbar

6000 1200
0

4.1.2.2.1.
2

Familien- 
und Verbun-
denheits-
grab (Sarg / 
Urne), Pro 
Grabstelle, 
Vergabedau-
er 20 Jahre 
(optional 40 
Jahre)

3000 
(6000)

6000 
(120
00)

4.1.2.3 übrige Grabar-
ten:

4.1.2.2.2 Vorbereitet

4.1.2.3.1 Urnennischen
20 Jahre / ver-
längerbar

2000 4000 4.1.2.2.2.
1

Urnenthe-
mengrab, 
Vergabedau-
er 20 Jahre
- Einzelgrab 

(inkl. Na-
mensnen-
nung) 

- Doppel-
grab (inkl. 
Namens-
nennung)

950

1750

1350

2550

4.1.2.3.2 Gemein-
schaftsgrab für 
Urnen, Gruft 
und Rasen

0 750 4.1.2.2.2.
2

Urnennische 
inkl. nicht 
gestaltet 
Deckplatte, 
Vergabedau-
er 20 Jahre

2000 4000

4.1.2.3.3 Grab nicht 
meldepflichtige 
Frühgeburt Ur-
ne oder Sarg

0 0 4.1.2.3 Kindergrä-
ber
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4.1.2.3.1 Grab für Kin-
der bis 18 
Jahre (Sarg / 
Urne), Ver-
gabedauer 
20 Jahre
Kinder bis 
18 Jahre 
zahlen in al-
len Reihen-
gräbern so-
wie in allen 
Urnenthe-
mengräbern 
ebenfalls 
keine Grab-
platzgebüh-
ren

0 0

4.1.2.3.4 Gemein-
schaftswiesen-
grab für Särge
20 Jahre / 
max. 1 Sarg / 
nicht verlän-
gerbar

0 750 4.1.2.4 Gemein-
schaftsgrä-
ber

4.1.2.3.5 Urnenthemen-
grab
freie Anord-
nung im The-
menfeld / 20 
Jahre / nur 1 
Urne / nicht 
verlängerbar

800 1200 4.1.2.4.1 Grab für 
nicht melde-
pflichtige, zu 
früh gebore-
ne Kinder, 
Vergabedau-
er 10 Jahre

0 0

4.1.2.4.2 Gemein-
schaftsgrab 
Sarg, Urne 
oder 
Aschengruft, 
Vergabedau-
er 20 Jahre

0 750
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4.1.3 Reservati-
onsgebüh-
ren

4.1.3.1 Reservati-
onsgebüh-
ren pro Jahr 
(Familien- 
und Verbun-
denheits-
grab, pro 
Grabstelle)

50 100

4.1.3 Bestattungen / 
Beisetzungen

1200 4.1.4 Bestattungs- 
und Beiset-
zungsgebüh-
ren
(inkl. Erstan-
lage Grab)

4.1.3.0 Kinder bis 14 
Jahre: Es wer-
den keine Be-
stattungs- / 
Beisetzungs-
gebühren erho-
ben

4.1.4.1 Erdbestat-
tung

4.1.3.1 Urnenbeiset-
zung:

4.1.4.1.1 Bestattung 
Sarg in Rei-
hen- oder 
Wahlgrab

1000 1200

4.1.3.1.1 Beisetzung Ur-
ne in Reihen-, 
Hain-, The-
men- oder Fa-
miliengrab
Öffnen des 
Grabs, Bringen 
der Urne zum 
Grab, Beiset-
zen der Urne, 
Schliessen des 
Grabs, Platzie-
ren der Kränze 

200 220 4.1.4.1.2 Bestattung 
Sarg in Ge-
meinschafts-
grab

1000 1200
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und Blumen, 
Setzen des 
Holzkreuzes, 
Erstanlage des 
Grabs

4.1.3.1.2 Beisetzen Urne 
in Urnennische
Öffnen der Ni-
sche, Bringen 
der Urne zur 
Nische, Beiset-
zen der Urne, 
Schliessen der 
Nische, Plat-
zieren der 
Kränze und 
Blumen, nach 
Ablauf der 
Konzessions-
dauer Beiset-
zen der Asche 
im Friedhofare-
al

200 220 4.1.4.1.3 Gleichzeitige 
Bestattung 
Exhumati-
onssarg in 
offenes Grab 
(Bei der Be-
stattung ei-
nes Exhuma-
tionssargs 
in ein neues 
Grab richten 
sich die Ge-
bühren nach 
den voran-
gehenden 
Ziffern.)

0 0

4.1.3.1.3 Beisetzen Urne 
in Gemein-
schaftsgrab 
(Rasen oder 
Gruft)
Öffnen des 
Grabs, Beiset-
zen der Ur-
ne/Asche, 
Schliessen des 
Grabs, Platzie-
ren der Kränze 
und Blumen

0 220 4.1.4.2 Urnenbeiset-
zung (auch 
Tierurnen)

4.1.3.1.4 Gleichzeitige 
Beisetzung je-
der weiteren 
Urne in Rei-
hen-, Hain-, 

100 110 4.1.4.2.1 Beisetzen 
Urne in Rei-
hen- oder 
Wahlgrab

200 220
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Familiengrab 
oder Nische

4.1.3.2 Bestattung 
Sarg:

4.1.4.1
2.2

Beisetzen 
Urne/Asche 
in Gemein-
schaftsgrab

0 220

4.1.3.2.1 Bestattung 
Sarg in Rei-
hen- oder Fa-
miliengrab so-
wie in Moslem-
grabfeld
Öffnen des 
Grabs, Bringen 
des Sarges 
zum Grab, Be-
statten des 
Sarges, 
Schliessen des 
Grabs, Platzie-
ren der Kränze 
und Blumen, 
Setzen des 
Holzkreuzes, 
Erstanlage des 
Grabs
Bestattung Ex-
humationssarg 
in neues Grab
Öffnen des 
Grabs, Bringen 
des Sarges 
zum Grab, Be-
statten des 
Sarges, 
Schliessen des 
Grabs (zuzüg-
lich Ziff. 
4.1.5.3)

1000 1200 4.1.4.2.3 Gleichzeitige 
Beisetzung 
jeder weite-
ren Urne in 
offenes Grab

100 110

4.1.3.2.2 Bestattung 
Sarg Kinder 

4.1.4.3 Sargbestat-
tung / Ur-

0 0
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bis 14 Jahre in 
Kindergrab
Leistungen wie 
Ziff. 4.1.3.2.1

nenbeiset-
zung von 
Kindern bis 
18 Jahre und 
nicht melde-
pflichtigen, 
zu früh ge-
borenen Kin-
dern

4.1.3.2.3 Beisetzen Urne 
oder Särglein 
nicht melde-
pflichtige Früh-
geburt

4.1.3.2.4 Gemein-
schaftswiesen-
grab für Särge
Leistungen wie 
Ziff. 4.1.3.2.1, 
ohne Setzen 
des Holzkreu-
zes

0 1000

4.1.3.2.5 Bestattung Ex-
humationssarg 
in zu öffnendes 
Grab

1000 2000

4.1.3.2.6 Zuschlag für 
Tieferlegen ei-
nes Zink- oder 
Eichensargs

220 220

4.1.4 Erstanlage des 
Grabs

4.1.5 Gebühren 
Grabunter-
halt
(bei Verlän-
gerung der 
Vergabedau-
er pro rata)
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4.1.4.1 Erstanlage 
Reihen-, Hain-, 
Moslemgrab
Auffüllen des 
Grabs mit Hu-
mus, Herrich-
ten des Grabs, 
Erstellen des 
Pflanzrandes, 
Dauerbegrü-
nung – wenn 
das Grab nicht 
durch die Hin-
terbliebenen, 
beauftragte 
Dritte bepflanzt 
wird resp. 
wenn kein Be-
pflanzungsauf-
trag erteilt wird in
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4.1.5.1 Reihengrab, 
Grabunter-
halt 20 Jahre

1000 1200

4.1.5.2 Wahlgräber
4.1.4.2 Erstanlage Fa-

miliengrab
Leistungen wie 
Ziff. 4.1.4.1
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4.1.5.2.1 Freie Anord-
nung

4.1.5 Exhumation 4.1.5.2.1.
1

Urnenhain-
grab, Gra-
bunterhalt 
20 Jahre

1200 1400



     

20

4.1.5.1 Urnenausgra-
bung aus Rei-
hen-, Hain-, 
Themen- oder 
Familiengrab
Öffnen des 
Grabs, Entnah-
me der Urne, 
Schliessen des 
Grabs, Wieder-
herrichten des 
Platzes, bei 
entsprechen-
dem Auftrag 
Grabaufhe-
bung

220 220 4.1.5.2.1.
2

Familien- 
und Verbun-
denheits-
grab, Pro 
Grabstelle, 
Vergabedau-
er 20 Jahre 
(optional 40 
Jahre)

1500 
(3000)

2000 
(400
0)

4.1.5.2 Gleichzeitige 
Ausgrabung je-
der weiteren 
Urne

55 55 4.1.5.2.2 Vorbereitet

4.1.5.3 Sargausgra-
bung aus Rei-
hen- oder Fa-
miliengrab
Öffnen des 
Grabs, Entnah-
me der Über-
reste, Legen 
der Überreste 
in Exhumati-
onssarg, 
Schliessen des 
Grabs, Wieder-
herrichten des 
Grabs, bei ent-
sprechendem 
Auftrag Gra-
baufhebung 
(ohne Exhuma-
tionssarg)

2500 2500 4.1.5.2.2.
1

Urnenthe-
mengräber
- Einzelgrab, 

Grabunter-
halt 20 
Jahre

- Doppel-
grab, Gra-
bunterhalt 
20 Jahre

650

1300

900

1800
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4.1.5.4 Bestattung Ex-
humationssarg 
in offenes 
Grab
Gleichzeitiges 
Verlegen eines 
Sarges (Exhu-
mation) in ein 
anderes Grab 
anlässlich der 
Beerdigung ei-
nes/r Verstor-
benen (zuzüg-
lich Ziff. 
4.1.5.3)

0 0 4.1.5.2.2.
2

Urnennis-
che, Grabun-
terhalt 20 
Jahre

320 380
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4.1.6 Beitrag an 
Pflege des 
Grabs und des 
Grabfeldes
Regelmässige 
Arbeitsgänge 
durch Grabfel-
der, anlässlich 
welchen bei 
Bedarf die ein-
zelnen Gräber 
gegossen und 
gejätet wer-
den, die Rän-
der der Gräber 
und die Sträu-
cher zurückge-
schnitten wer-
den, die Be-
pflanzung der 
letzten Saison 
abgeräumt 
wird, der Ra-
sen gemäht, 
das Laub weg-
geräumt und 
die Wege un-
terhalten wer-
den

4.1.5.3 Kindergrab 1000 1200

4.1.6.1 Beitrag Rei-
hengrab inkl. 
Moslemgrab-
feld
für die gesam-
te Ruhedauer 
(20 Jahre)

1000 1200 4.1.5.4 Gemein-
schaftsgrä-
ber
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4.1.6.2 Beitrag Hain-
grab
für gesamte 
Ruhedauer (20 
Jahre

1200 1400 4.1.5.4.1 Grab für 
nicht melde-
pflichtige, zu 
früh gebore-
ne Kinder, 
Grabunter-
halt 10 bzw. 
20 Jahre

0 0

4.1.6.3 Beitrag Famili-
engrab (pro 
gekaufte Grab-
stelle)
für 40 Jahre

3000 4000 4.1.5.4.2 Gemein-
schaftsgrab 
(Sarg, Urne 
oder 
Aschen-
gruft), Gra-
bunterhalt 
20 Jahre

200 550

4.1.6.4 Beitrag Urnen-
nische
für 20 Jahre

320 380

4.1.6.5 Beitrag Ge-
meinschafts-
grab (Rasen 
oder Gruft)

200 550

4.1.6.6 Beitrag Grab-
feld nicht mel-
depflichtige 
Frühgeburt

0 0

4.1.6.7 Beitrag Grab-
feld Urnenthe-
mengräber
für gesamte 
Ruhedauer (20 
Jahre)

650 900

4.1.6 Gebühren 
Entnahme 
sterblicher 
Überreste

4.1.6.1 Sargausgra-
bung

2500 2500
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4.1.6.2 Urnenaus-
grabung / 
Urnenent-
nahme aus 
Nische

220 / 
110

220 / 
110

4.1.6.3 Gleichzeitige 
Ausgrabung 
jeder weite-
ren Urne

55 55

4.1.6.4 Ausgrabung 
oder Grab-
verlegung 
aus wichti-
gen Gründen 
im öffentli-
chen Inter-
esse

0 0

4.1.7 Gebühren 
Namensnen-
nung Ge-
meinschafts-
grab (abhän-
gig von ver-
wendetem 
Material)

150-
300

150-
300


